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Rechtsmittel  

    Rechtsmittel Rechtsmittel Rechtsmittel Rechtsmittel imimimim    SteuerhinterziehungSteuerhinterziehungSteuerhinterziehungSteuerhinterziehungssss----    / Steuerwiderhandlungs/ Steuerwiderhandlungs/ Steuerwiderhandlungs/ Steuerwiderhandlungs----    und Nachsteuerverfahrenund Nachsteuerverfahrenund Nachsteuerverfahrenund Nachsteuerverfahren    
 

 

• (*) Sprungrekurs / Sprungbeschwerde ohne Einspracheverfahren bei der direkten Bundessteuer 
möglich, wenn 

o ausführlich begründete Straf-/Veranlagungsverfügung und 

o alle Beteiligte einverstanden 

• (*) Sprungrekurs / Sprungbeschwerde ohne Einspracheverfahren bei kommunalen/kantonalen 
Steuern in den Kantonen LU, SZ, FR, SO, SG, GR, TI, VS möglich 

• (**) Die Kantone ZH, BE, OW, GL, BS, BL, SG, AG, TG, NE, GE, JU sehen eine zweite 
kantonale Instanz vor. Bei den restlichen Kantonen existiert nur eine kantonale Instanz (meist 
Steuerrekurskommission oder allenfalls Verwaltungsgericht) 

• Identisches Rechtsmittelverfahren für kommunale/kantonale Steuern und direkte Bundessteuer 

• Einlegen einer Einsprache/Beschwerde bei der direkten Bundessteuer für Steuerpflichtige und 
Steuerbehörde möglich 

Einlegen einer Einsprache/Beschwerde bei kommunalen/kantonalen Steuern nur für Steuerpflichtige 
möglich den Kantonen OW, NW, GL, ZG, BS, SH, AI, SG, GR, TG, TI, VD, VS, NE, GE 
(Steuerbehörden nicht Einsprache/Beschwerdelegitimiert 

Strafverfügung durch 
Steuerbehörde aufgrund 
Steuerwiderhandlung / 

Steuerhinterziehung 

Einsprache bei Steuerverwaltung 

innert 30 Tagen ab  
Erhalt Strafverfügung 

innert 30 Tagen ab Erhalt 
Einspracheentscheid 

Beschwerde bei kant. 
Steuerrekurskommission 

innert 30 Tagen ab  
Erhalt Entscheid (BS:10 Tage) 

Ev. Beschwerde bei kant. 
Verwaltungsgericht (**) 

innert 30 Tagen ab  
Erhalt Entscheid 

Beschwerde in  
öffentlich-rechtlichen 

Angelegenheiten beim 
Bundesgericht 

Veranlagungsverfügung 
durch Steuerbehörde im 

Nachsteuerverfahren 

innert 30 Tagen ab Erhalt 
Veranlagungsverfügung 

Ev. Sprungrekurs / 
Sprungsbeschwerde ohne 
Einspracheverfahren (*) 

Ev. Sprungrekurs / 
Sprungsbeschwerde 
ohne 
Einspracheverfahren (*) 


